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1 Einleitung  

1.1 Anlass und Zielsetzung  

Die vorliegende Biotopverbundplanung für den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu 

(Güglingen, Pfaffenhofen und Zaberfeld) wurde zu Beginn des Jahres 2024 beauftragt und im 

Frühjahr 2026 abgeschlossen. Das Ziel ist eine langfristige Erhöhung der Biodiversität. So dienen 

insbesondere Entwicklungsmaßnahmen innerhalb des Biotopverbunds dazu, die Artenvielfalt 

flächenhaft zu stärken und qualitativ und quantitativ innerhalb der Gemarkungsgrenzen zu erweitern. 

Wertvolle Biotope und Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten gehen durch Nutzungsänderung, 

Bebauung und Zerschneidung der Landschaft verloren. Durch den anhaltenden Nutzungsdruck 

gehen nicht nur Flächen verloren, auch die Isolierung von Kleinflächen mindert weiterhin den 

genetischen Austausch. Vereinzelte Kleinflächen sind durch randliche Beeinflussung bzw. 

Störfaktoren oft stark beeinträchtigt.  

Die Erstellung einer kommunalen Biotopverbundplanung dient der Umsetzung des Fachplans 

ĂLandesweiter Biotopverbundñ. Ziel des Fachplans ĂLandesweiter Biotopverbundñ ist es heimische 

Arten, Artengemeinschaften und die entsprechenden Lebensräume nachhaltig zu sichern und 

funktionsfähige, ökologische Synergien in der Landschaft zu bewahren, ggf. wieder herzustellen und 

zu entwickeln. Das gesetzliche Ziel des Landes Baden-Württemberg (Biodiversitätsstärkungsgesetz 

Baden-Württemberg) ist es, bis zum Jahr 2030 auf 15 % der Landesfläche einen funktionalen 

Biotopverbund im Offenland zu etablieren.  

1.2 Ziele und Aufgaben  

Um die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes und den Ausbau des Landesweiten 

Biotopverbundes auf kommunaler Ebene voranzubringen, sollen Gemeinden und Städte Fachpläne 

zur Biotopverbundplanung erstellen bzw. erstellen lassen. Wesentliche Bestandteile der 

Biotopverbundplanung sind die Erfassung und Validierung von Kernflächen des landesweiten 

Biotopverbundes im Offenland sowie die Entwicklung und Präzisierung neuer Verbundachsen 

innerhalb der jeweiligen Gemarkung und z. T. darüber hinaus (überörtliche Zusammenhänge). Als 

Datengrundlage dienen das Zielartenkonzept und die Gebietskulisse des Landesweiten 

Biotopverbund des Landes Baden- Württemberg. 

Die Ziele und Aufgaben der Biotopverbundplanung sind die Erfassung des Ausgangszustands, die 

Planung und Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen auf der Gemarkung der 

Verwaltungsgemeinschaft. Bei der Bestandserfassung wird der vorliegende Zustand der 

vorhandenen Biotopverbundflächen (Kernflächen und Verbundachsen) bestimmt und bewertet. Die 

Planung und Umsetzung von Maßnahmen erfolgt anschließend auf der Grundlage der Erfassung 

der Kernflächen und Verbundachsen.  
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Die Bearbeitung beinhaltet folgende Arbeitsschritte und Ziele gem. Musterleistungsverzeichnis 

Version 3.0: 

¶ Zusammenstellung, Sichtung und Auswertung vorhandener Datengrundlagen 

¶ Auswertung von Datengrundlagen: 

o Auswertung Biotopverbunddaten nach Qualität; Ermittlung von Biotopverlustflächen 

o Auswertung vorliegender fachbezogener Planungen und Gutachten sowie Befragung 

von Gebietskenner*innen 

o Generalwildwegeplan 

o Landeskonzept Wiedervernetzung 

o Anpassung der Zielartenlisten 

o Auswertung von Differenzflächen und Ermittlung von Standortpotenzialen 

o Auswertung von Planungen anderer Fachrichtungen 

o Auswertung der Eigentumsverhältnisse 

o Ableitung von räumlichen Schwerpunktbereichen 

o Vorbereitung Zentraler Abstimmungstermin ï Schwerpunktsetzung sowie weitere 

Erfassungen 

¶ Geländebegehung 

o Überprüfung der für den Biotopverbund geeigneten Flächen, Ableitung 

Handlungsbedarf und Konkretisierung der Schwerpunkträume (Übersichtsbegehung) 

o Überprüfung Fließgewässer und potentielle Verbindungselemente für 

Auenentwicklung, Einschätzung Entwicklungspotenzial und Machbarkeit 

¶ Kommunale Biotopverbundplanung ï Bestandsplan ï Kartografische Darstellung 

o Kommunale Biotopverbundplanung ï Bestandsplan ï Kartografische Darstellung 

¶ Kommunale Biotopverbundplanung ï Maßnahmen 

o Maßnahmenkonzept 

o Maßnahmenliste 

o Maßnahmenplan ï kartographische Darstellung 

o Maßnahmensteckbriefe ï insgesamt 10 Steckbriefe 

¶ Bericht und Dokumentation: 

o Projektbericht einschließlich Anlagen und Karten 

o Abstimmung der Abgabefassung 

o Digitale Datenübergabe entsprechend Muster-Shapefiles 

o Projektbericht, Karten und Anlagen analog, Ausdruck von Projektbericht, 

Maßnahmenliste, Steckbriefe, Karten 
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o Zusammenstellung der Ergebnisdaten als shape-Dateien für GIS 

¶ Veranstaltungspauschalen: 

o Abstimmung mit den Auftraggebenden 

o Abstimmung mit den Fachbehörden 

o Abstimmung mit Gebietskenner*innen 

o Termine mit der Gemeinde als Auftraggeber 

- Auftaktveranstaltung 24.06.2024 

- Öffentlichkeitsveranstaltung mit Vorstellung von ersten Ergebnissen 

28.07.2025 

- Abschlussveranstaltung mit Workshop zur Maßnahmenbearbeitung am 

09.02.2026  

¶ Erste Umsetzungen: 

o Auswahl und beratende Begleitung von zwei Umsetzungsmaßnahmen in 

Abstimmung mit der Gemeinde, Biotopverbundschafter, UNB und lokalen Akteuren 
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1.3 Grundlagen  

Für die Bearbeitung des Projekts standen folgende Unterlagen und Materialien zur Verfügung: 

Daten der LUBW, des RP Stuttgart, der FVA: 

¶ Kernflächen Biotopverbund Offenland, (Stand 2020) (shp) 

¶ Arbeitshilfe ï Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg 

¶ Arbeitshilfe ï Maßnahmenempfehlungen Offenland 

¶ Arbeitshilfe ï Zielarten Offenland 

¶ Aktuelle Biotopkartierungsdaten (shp) 

¶ Aktuelle Mähwiesenkulisse (Stand 2020) (shp) 

¶ Lebensraumtypen der Natura 2000-Managementpläne (nach Dezember 2018) (shp) 

¶ Lebensstätten der Arten der Natura 2000-Managementpläne (nach Dezember 2018) (shp) 

¶ Weitere Artnachweise (ASP, ARTIS, Landesweite Artkartierung ï LAK, Landesdatenbank 

Schmetterlinge LDS, Steinkrebskonzeption, AGF Fledermausdaten, Daten der FFS zu 

Fischen, Krebsen und Muscheln, Meldeplattformen) (shp) 

¶ Schutzgebietsabgrenzungen (shp) 

¶ Generalwildwegeplan (shp) 

¶ Gewässerstrukturkartierung  

Geobasisdaten:  

¶ ALKIS- Daten 

¶ DTK 25 

¶ Gemeindegrenzen 

¶ Orthofotos 

 

Informationen relevanter Daten der Verwaltungsgemeinschaft:  

¶ Eigentumsverhältnisse (Gemeindeflächen) und Ökokontoflächen 

¶ Kataster der vorhandenen Ausgleichsflächen, Ersatzmaßnahmen Naturschutz, 

Naturschutzpflegeflächen (LPR-Daten) 

¶ Gewässerentwicklungsplan (vorhanden siehe LP Zabergäu) 

GEP Zaber mit Riesenbach (Deuschle - Büro am Fluss - 2015) 

Gewässerökologisches Gutachten (Büro am Fluss ï 2021) 

¶ Artenschutz-Gutachten 

¶ Flächennutzungspläne, Landschaftsplan (StadtLandFluss ï 2023), Regionalplan 
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Datenerfassung im Planungsgebiet und Datenerhebungen des Büro StadtLandFluss: 

¶ Expertenwissen von Gebietskennern (Biotopverbundbotschafter und Ehrenamtlicher 

Naturschutz abgefragt/abgeprüft) 

¶ Kartierung der Kernflächen des trockenen, mittleren und feuchten Biotopverbunds im 

Offenland 

¶ Kartierung der Verbundsachsen, Schwerpunkträume im Offenland 

¶ Kartierung der Kernflächen der Gebietskulisse Gewässerlandschaften 

¶ Feldvogelkulisse 

 

2 Beschreibung des Plangebiets  

2.1 Lage des Plangebiets  

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu liegt im äußersten Südwesten des 

Landkreises Heilbronn (vgl. Abb. 1), eingerahmt von Stromberg und Heuchelberg. Die 

Gemeindefläche bzw. das Plangebiet umfasst ca. 50,79 km² (5.079 ha). 

 

Abbildung 1 Übersicht Gemeindeverwaltungsverband 
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2.2 Naturräumliche Lage und Landnutzung  

Naturräumlich gehört das Planungsgebiet im Bereich Zaberfeld und bei den Gemeinden 

Pfaffenhofen und Güglingen in den jeweils nördlichen und südlichen Ausläufern zum Naturraum 4. 

Ordnung ĂStrom- und Heuchelbergñ. Der mittlere Teil der Gemarkungen Pfaffenhofen und G¿glingen 

liegt im Naturraum ĂNeckarbeckenñ. Beide Naturräume gehören der naturräumlichen Großlandschaft 

ĂNeckar- und Tauber-Gªuplattenñ an.  

Die Siedlungsbereiche Zaberfeld, Pfaffenhofen und Güglingen konzentrieren sich auf den Talbereich 

der Zaber. In den Tallagen des Untersuchungsgebiets dominieren Acker und Grünland das Freiland, 

in den steilen Hangbereichen im Norden dominiert der Weinanbau, der dann auf den Hochplateaus 

wieder in Acker übergeht. Die Kuppenlagen im Süden sind auch teilweise von Weinbau bestanden, 

aber auch Streuobst findet sich hier. Die Kuppenlagen am Rand, die im Norden und Osten Richtung 

Westen zusammenlaufen, sind mit Wald bestanden.  

Das Klima (alle Angaben aus: IMA RICHTER & STÖCKLE (2023) IM AUFTRAG VON REGIONALVERBAND 

HEILBRONN-FRANKEN: Klimaanalyse für den Regionalverband Heilbronn-Franken) ist im 

Planungsgebiet deutlich kontinental geprägt, somit bestehen große Temperatur-Unterschiede 

zwischen Sommer und Winter.  

2.3 Schutzgebietskulisse  

Im Untersuchungsgebiet liegen zwei FFH-Gebiete  (Heuchelberg und östlicher Kraichgau - 6820311 

sowie Stromberg - 7018341) und ein Vogelschutzgebiet (Stromberg ï 6919441) vor. 

Es liegt ein gesamtes LSG vor: ĂOberes Zabergäu zwischen Zaberfeld -Ochsenburg und 

Pfaffenhofen -Weiler in Zaberfeld und Pfaffenhofen  ï 1.25.059ñ mit einer Größe von 1.049,15 ha 

(LUBW KARTENDIENST 2022). 

Weiterhin sind insgesamt 28 Naturdenkmale , davon 11 flächenhafte Naturdenkmale und 17 

Einzelgebilde, auf dem Gemeindegebiet verzeichnet (vgl. Abb. 2). Als einzelne Naturdenkmale sind 

alte Einzelbäume oder Baumreihen (Kastanien, Walnuß, Linde und Speierling sowie Obstbäume 

und auch Mammutbäume) ausgewiesen. Als flächenhafte Naturdenkmale sind vor allem Hohlwege 

und Feuchtgebiete zu nennen, aber es wurden auch Steinbrüche eingetragen. Die flächenhaften 

Naturdenkmale überlagern sich teilweise mit gesetzlich geschützten Biotopen.  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 681 nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützte 

Offenland -Biotope  und 135 nach § 32 LWaldG gesetzlich geschützte Biotope  (vgl. Abb. 2). 

Dabei handelt es sich im Offenland vorwiegend um Feldgehölze, Feldhecken, Trockenmauern und 

Nasswiesen.  

Es gibt ein Naturschutzgebiet  ĂSpitzenberg-Michelbach-Baiershäldeñ mit 45,84 ha. 
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Innerhalb der Gemeindefläche befinden sich vor allem im östlichen Untersuchungsgebiet 233 z. T. 

sehr kleine Teilflächen von FFH-Mähwiesen .  

 

 

 

 

  

Abbildung 2 Weitere Schutzgebiete in der Verwaltungsgemeinschaft - Quelle: LUBW 
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3 Zielarten  

Zielsetzung der kommunalen Biotopverbundplanung ist eine verstärkte Vernetzung sowie 

Verbesserung der Lebensräume bzw. der Erhalt bereits gut ausgeprägter Lebensräume von v. a. 

flugunfähigen, weniger mobilen Arten. Dazu werden für den jeweiligen Anspruchstyp im Offenland 

(trocken, mittel, feucht und Gewässerlandschaften) Zielarten definiert, auf deren Stärkung die 

jeweiligen Maßnahmen räumlich und inhaltlich abzielen sollen. Jede Zielart ist gleichzeitig auch 

Schirmart. Das bedeutet, dass die ausgesuchten Zielarten auch immer einen Schirmeffekt für andere 

Arten bieten und der Schutzeffekt sich somit weitgefächert auswirkt. 

3.1 Auswahl der Zielarten  

Um geeignete Maßnahmen definieren zu können, ist es wichtig potenziell vorkommende bzw. bereits 

tatsächlich vorkommende Arten/Artengruppen, für die konkreter Handlungsbedarf besteht, zu 

identifizieren. Hierbei wird vorrangig auf flugunfähige, wenig mobile sowie rückläufige und 

gefªhrdete Arten abgezielt. Diese sind in der ĂArbeitshilfe ï Zielarten Offenlandñ der LUBW 

aufgeführt. Ergänzt werden diese Arten durch eine Auswahl lokaltypischer Arten bzw. durch Arten 

die lokal eine besondere Bedeutung in der Region bzw. auf kommunaler Ebene haben.  

Zielarten aus dem Zielartenkonzept Baden -Württemberg (ZAK)  

Zunächst wurde eine Auswahl an Arten getroffen, die gem. dem (derzeit reduzierten, lediglich in 

Form von Excel-Tabellen vorliegenden) Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg 

in der vVG, im ZAK-Raum Neckarbecken und Strom- und Heuchelberg potenziell vorkommen 

können. Hierbei muss beachtet werden, dass die Datengrundlage des ZAK aus den Jahren 2006 ï 

2009 stammt. Anschließend wurde eine Auswahl der in der vVG vorhandenen Habitatstrukturtypen 

vorgenommen und das Ergebnis in die vorab durchgeführte Artenselektion aus dem ZAK integriert. 

Somit wurden Arten, die grundsätzlich in der vVG vorkommen können, für die es aber keine 

geeigneten Habitatstrukturtypen gibt und die auch nicht realistisch entwickelt werden können, aus 

dem zu beachtenden Zielartenspektrum entfernt. Anschließend wurden die Arten mit der 

ĂArbeitshilfe ï Zielarten Offenlandñ abgeglichen und Arten aus dem Zielartenspektrum entfernt, die 

nicht in der Arbeitshilfe geführt sind. Aus dem Zielartenspektrum entfernt wurden zudem Arten, für 

die eine Vorkommenwahrscheinlichkeit nur sehr gering ist bzw. für die Vorkommen unplausibel 

erscheint. Gründe hierfür sind beispielsweise die Landnutzung, fehlende Lebensräume sowie 

Seltenheit bzw. Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg.  
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Zusätzliche Zielarten  

Zusätzlich in das Zielartenspektrum aufgenommen wurden Arten (d. h. Arten, die nicht in der 

ĂArbeitshilfe ï Zielarten Offenlandñ gef¿hrt sind), für die in den bedeutsamen Lebensraumstrukturen 

in der vVG aktuelle Nachweise vorliegen sowie Arten die sich in diesen Lebensräumen realistisch 

ansiedeln werden. Für diese Arten sind biotopvernetzende Maßnahmen v. a. aufgrund des Schutz- 

und Gefährdungsstatus sinnvoll bzw. die Arten würden von biotopvernetzenden Maßnahmen 

deutlich profitieren. Es wurden bspw. der Eisvogel und die Wildkatze mit aufgenommen.  

 

Zielartenspektrum/Zielartenliste  

Die in folgender Tabelle 1 aufgeführten Zielarten sind in der vVG von Relevanz für den kommunalen 

Biotopverbund. Hierbei muss beachtet werden, dass nicht alle Arten vorkommen bzw. sich nach 

Umsetzung der Maßnahmen dort sofort ansiedeln können. Die Maßnahmenplanung (vgl. Kap. 4) 

zielt jedoch auf die Vernetzung, Verbesserung und auf den Erhalt der (z. T. potenziellen) 

Lebensräume dieser Arten ab, so dass deren Lebensräume grundsätzlich aufgewertet werden und 

Populationen in Austausch treten können. Eine Ansiedlung bzw. Besiedlung der Lebensräume wird 

dadurch jedoch nicht gewährleistet oder kann sehr lange dauern. Hierbei sind, insbesondere bei 

wenig mobilen Arten, weitere externe Faktoren wie z. B. Verbreitung der Art in der größeren 

Umgebung, Ausbreitungsbarrieren, sehr spezifische Lebensraumansprüche von Relevanz.  

Durch die das Zielartenspektrum fördernden Maßnahmen profitieren auch zusätzliche, eher weiter 

verbreitete aber dennoch gefährdete bzw. von Rückgängen bedrohte Arten (Schirmeffekt).  
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Nr. Gruppe  Art  Wissenscha ftlich  Standort  Ziel_Maßn  ATKIS* Quelle  
Gebietskenner 
Aussagen  

AH** DK*** 

1 AM Kammmolch Triturus cristatus f (m) T1, T2       
J K, SI, 

SII 

2 AM Gelbbauchunke Bombina variegata f T1       
J K, SI, 

SII 

3 AM Laubfrosch Hyla arborea (m), f -       
N K, SI, 

SII 

4 AM Wechselkröte Bufotes viridis t, m, f T1, X1       
J K, SI, 

SII 

5 AM Feuersalamander Salamandra salamandra f - 2023 verschiedene   N - 

6 AM Teichmolch Lissotriton vulgaris f - 2018 LAK Kartierer   N - 

7 HE Sumpfgrashüpfer 
Pseudochorthippus 
montanus f G1a, b, G2       

J 
 

- 

11 HE 
Blauflügelige  
Ödlandschrecke Oedipoda caerulescens t, m - 2020 Biotopkartierung   

N 
 

- 

14 LK Bunter Glanzflachläufer Agonum viridicupreum f G1a       
J K, SI, 

SII 

15 LK 
Kleiner 
Stumpfzangenläufer Licinus depressus t M1       

J K, SI, 
SII 

16 LK Dunkler Uferläufer Elaphrus uliginosus f G4 (T2)       
J K, SI, 

SII 

17 LK 
Achselfleckiger 
Nachtläufer Cymindis axillaris t M1       

J K, SI, 
SII 

18 LK Sumpf-Flachläufer Agonum piceum f T2 (G4)       J - 

19 LK 
Schulterfleckiger  
Nachtläufer Cymindis humeralis t M1       

J - 

20 LK 
Trockenrasen  
Stumpfzangenläufer Licinus cassideus t M1       

J - 

21 LK Herzhals-Haarschnellläufer Ophonus cordatus t M1       
J K, SI, 

SII 

22 RE Schlingnatter Coronella austriaca t M1, W1 2023 LAK Kartierer   
J K, SI, 

SII 

23 RE Ringelnatter Natrix natrix t, m, f 
M1, G1a, G4, 
T2, W1       

J K, SI, 
SII 

24 RE Barrenringelnatter Natrix helvetica t, m, f 
M1, G1a, G4, 
T2, W1 2023 LAK Kartierer   

J - 

26 RE Zauneidechse Lacerta agilis t, m  M1, T2, X1 2021 LAK Kartierer   
N K, SI, 

SII 
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27 SC 
Schlüsselblumen- 
Würfelfalter Hamearis lucina m/t W1, G1c       

J - 

28 SC Baldrian-Scheckenfalter Melitaea diamina t, m, f G4, W1, (M1)       J - 

29 SC Roter Scheckenfalter Melitaea didyma t M1, W1       J - 

30 SC Heide-Grünwidderchen Rhagades pruni t M1, E1 (G2)       J - 

31 SC 
Mattscheckiger  
Braun-Dickkopffalter Thymelicus acteon t M1       

J - 

32 SC 
Sumpfhornklee- 
Widderchen Zygaena trifolii m/f G1c, G2, G4       

J - 

34 SC Brauner Feuerfalter Lycaena tityrus (t) m f G2       J - 

35 SC 
Dunkler Wiesenknopf- 
Ameisen-Bläuling Phengaris nausithous m, f 

G1b, G1c, 
G2, (G4) Altdaten     

J K, SI, 
SII 

36 SC 
Heller Wiesenknopf- 
Ameisen-Bläuling Phengaris teleius m, f 

G2, G1b, 
G1c       

J K, SI, 
SII 

37 SO Graues Langohr Plecotus autriacus m (t) K1 (G1c, G2)       J - 

38 SO Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii m (t) K1, W1 keine keine Angaben   N - 

39 SO Großes Mausohr Myotis myotis m (t) K1, W1   
AGF 
Fledermausdaten   

N - 

40 VÖ Baumpieper Anthus trivialis f, m, t M1 (G1) 2001 
externe 
Beobachtung 

Vorkommen alle 
erloschen  

J - 

41 VÖ Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus f T2 (G4)   Ornithologe 

sehr seltener 
Brutvogel, 1 x 
Ehmetsklinge  

J - 

42 VÖ Feldlerche Alauda arvensis m A1       J - 

43 VÖ Flussregenpfeifer Charadrius dubius m, f X1   Ornithologe 

unwahrscheinlich, 
seit Jahren nicht 
beobachtet 

J - 

44 VÖ Haubenlerche Galerida cristata t A1, X1, M1   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

45 VÖ Kornweihe Circus cyaneus f, m, t A1   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

46 VÖ Krickente Anas crecca f T2   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

47 VÖ Raubwürger Lanius excubitor t, m M1, A1, E1   Ornithologe 

seltener 
Wintergast, kein 
Brutvogel 

J - 

48 VÖ Schilfrohrsänger 
Acrocephalus 
schoenobaenus f T2 (G4)   Ornithologe unwahrscheinlich 

J - 
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49 VÖ Tafelente Aythya ferina f T2   Ornithologe 

unwahrscheinlich, 
nur auf dem 
Durchzug 

J - 

51 VÖ Wasserralle Rallus aquaticus f T2   Ornithologe 
nicht 
ausgeschlossen  

J - 

52 VÖ Wiedehopf Upupa epops t G3, A1 (X1)   Ornithologe 
möglich, nur auf 
dem Durchzug  

J - 

53 VÖ Zippammer Emberiza cia t M1 (A1)   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

54 VÖ Zwergdommel Ixobrychus minutus f T2   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

55 VÖ Rohrschwirl Locustella luscinioides f T2 (G4)   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

56 VÖ Feldschwirl Locustella naevia m, f G4 (G1a, b)   Ornithologe 

Vorkommen 
vermutlich 
erloschen  

J - 

57 VÖ Schnatterente Anas strepera f T2   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

58 VÖ Schwarzkehlchen Saxicola rubicola f, m G1, G2, (A1)   Ornithologe möglich  J - 

59 VÖ Wachtel Coturnix coturnix m, f A1, G1c       J - 

60 VÖ Wiesenschafstelze Motacilla flava m A1       J - 

61 VÖ Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus f G1a, b, G4   Ornithologe unwahrscheinlich J - 

62 VÖ Braunkehlchen Saxicola rubetra t, m, f G1   Ornithologe unwahrscheinlich 
J K, SI, 

SII 

63 VÖ Grauammer Miliaria calandra t, m A1, G1c   Ornithologe 

unwahrscheinlich, 
seit Jahren nicht 
beobachtet 

J K, SI, 
SII 

64 VÖ Heidelerche Lullula arborea t (m) M1, W1   Ornithologe 
Vorkommen am 
Heuchelberg 

J - 

65 VÖ Kiebitz Vanellus vanellus m (f) G1a, A1   Ornithologe 

unwahrscheinlich, 
seit Jahren nicht 
beobachtet 

J - 

66 VÖ Rebhuhn Perdix perdix m A1   Ornithologe gesichtet 2023 
J K, SI, 

SII 

67 VÖ Wendehals Jynx torquilla t, m 
G3 (auch 
M1), W1 2007 ArtFP-Map   

J K, SI, 
SII 

68 VÖ Wiesenpieper Anthus pratensis t, m, f G1   Ornithologe unwahrscheinlich 
J K, SI, 

SII 

69 VÖ Eisvogel Alcedo atthis f T2 2020 Biotopkartierung   N - 

70 VÖ Halsbandschnäpper Ficedula albicollis m K1 2007 ArtFP-Map 
unwahrscheinlich, 
aber möglich 

N - 
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71 VÖ Hohltaube Columba oenas m G3, K1 2007 ArtFP-Map   N - 

72 VÖ Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix m W1  2001 Biotopkartierung   N - 

73 VÖ Waldschnepfe Scolopax rusticola m W1 2019 Biotopkartierung   N - 

74 WB 
Französische  
Mauerbiene Osmia ravouxi t M1, A1       

J - 

75 WB 
Grauschuppige  
Sandbiene Andrena pandellei m G2       

J K, SI, 
SII 

76 WB Mohn-Mauerbiene Osmia papaveris t M1, X1 (A1)       J - 

77 WB 
Rote  
Schneckenhausbiene Osmia andrenoides t M1, A1       

J - 

78 WT 
Gemeine  
Teichmuschel Anodonta anatina GWL - 2018     

N - 

79 WT Märzenschnecke Zebrina detrita t X1 2020 Biotopkartierung   N - 

80 Fisch Groppe Cottus gobio GWL - 2013 LSA MaP   N - 

81 Krebs Steinkrebs 
Austropotamobius 
torrentium GWL - 2019 AEP Online   

N - 

82 SO Wildkatze Felis silvestris m W1, K1   Naturpark   N - 

Tabelle 1 Zielartenliste 

 

Die gelb markierten Zeilen wurden als besonders schützenswerte Schirmarten eingestuft. 

Gruppe: AM=Amphibien, HE=Heuschrecken, LK=Laufkäfer, RE=Reptilien, SC=Schmetterlinge, VÖ=Vögel, WB=Wildbienen, SO=Säugetiere 

ATKIS* = Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

AH** = Bestandteil der Arbeitshilfe-Zielarten Offenland 

DK*** = Distanzklassen bzw. Einstufung der Relevanz für Kern- und Suchräume: K = Kernraum (200 m), S I = Suchraum I (500 m), S II = Suchraum 

II (1.000 m) 

Gemäß Tabelle 1 liegt das Hauptaugenmerk des kommunalen Biotopverbunds vor allem auf den wenig mobilen Artengruppen Schmetterlinge, 

Amphibien und Reptilien sowie auf Vögel der Streuobstgebiete als lokal bedeutsame Arten, für die ein funktionaler Biotopverbund relevant ist.
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4 Fachplan landesweiter Biotopverbund  

Die Grundlage für die kommunale Biotopverbundplanung bildet der Fachplan des landesweiten 

Biotopverbunds aus dem Jahr 2020 (vgl. Abb. 5) mit der Unterscheidung in trockene, mittlere und 

feuchte Standorte Anspruchstypen bzw. Gewässerlandschaften. Wesentliche Inhalte sind hierbei 

die Kernflächen, Kernräume (200 m Abstand um die Kernflächen), sowie Suchräume mit 500 m 

Abstand zu den Kernflächen und Suchräume mit 1.000 m Abstand um die Kernflächen. In den 

Suchräumen sollen idealerweise Verbindungen und Verbundelemente gesichert bzw. neu entwickelt 

werden, um den räumlichen Biotopverbund gezielt zu stärken. Der Fachplan zielt hierbei vorrangig 

auf die Stärkung der Biotopverbundfunktion für weniger mobile Arten ab.  

Die im Fachplan landesweiter Biotopverbund dargestellten Kernflächen, Kern- und Suchräume 

werden überprüft, ggf. aktualisiert und konkretisiert. Darauf sowie auf den konkreten 

Habitatansprüchen der Zielarten (vgl. Kap. 3.2) aufbauend wird eine Maßnahmenkonzeption mit 

dem Ziel der Erhaltung sowie Aufwertung der Biotopverbundkulisse erstellt.  

Hierbei weist die Verwaltungsgemeinschaft eine besondere Schutzverantwortung für die mittleren 

Lebensräume Streuobstgebiete sowie Ackergebiete mit Standort- und Klimagunst aus 

tierökologischer Sicht auf. Für die trockenen Standorte entspricht die Schutzverantwortung 

insbesondere den Weinbergen, Trockenmauern, Lössböschungen und Hohlwegen. 

4.1 Lage im  landesweiten  Biotopverbu nd 

Wenn man die Gesamtdarstellungen des landesweiten Biotopverbundes in Baden-Württemberg 

betrachtet, erschließt sich einem die Bedeutsamkeit des Gebiets des GVV, da alle Hauptachsen von 

trocken, mittel und feucht durch dieses Gebiet laufen. Nördlich wird das Gebiet des GVV zwar zu 

2/3 und im Süden komplett von Waldflächen umgeben, die für den Biotopverbund des Offenlandes 

eine Barriere darstellen. Im Westen schließt ebenfalls Wald an, dieser wird an ein paar Engstellen 

aber unterbrochen und bietet dort wichtige Verbindungsstellen im landesweiten Biotopverbund. Bis 

auf die wenigen ĂFlaschenhals-Stellenñ ist eine Barrierewirkung nach Westen jedoch nicht 

ausgeschlossen. Richtung Osten öffnet sich dann auf Höhe von Pfaffenhofen der Wald in eine 

typische Kulturlandschaft mit kleineren Ortschaften, Ackerbewirtschaftung, Weinbau und 

Gehölzbeständen und ist eine gute Anbindung an landesweiten Biotopverbund gegeben. 
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Abbildung 3 Landesweiter  

Biotopverbund  

Gesamtdarstellung 
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4.2 Landesweite Biotopverbundkulisse in der Verwaltungsgemeinschaft  

Im Gebiet überwiegen die Flächen mittlerer Standorte. Die Kernflächen beinhalten Streuobstwiesen 

und magere Flachland-Mähwiesen. Diese ziehen sich linear auf einer Ost-West-Achse durch das 

gesamte Gebiet. 

 

Flächen feuchter Standorte bzw. Anspruchstypen finden sich vorrangig in den Nahbereichen der 

Gewässer, v.a. der Stillgewässer Ehmetsklinge und Michelbachsee.  

Abbildung 4 Mittlere Bereiche 

Abbildung 5 Feuchte Bereiche 
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Flächen trockener Standorte bzw. Anspruchstypen sind vorrangig in den Weinbergbereichen 

(Trockenmauern) vorhanden und werden durch einige Hohlwege ergänzt.  

 

Gesamtübersicht trocken, mittel und feucht: 

Abbildung 6 Trockene Bereiche 

Abbildung 7 Gesamtübersicht 
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Die Gewässerlandschaften (Kernflächen) sind über das ganze Gebiet an den verbreiteten 

Gewässern vorzufinden.  

 

 

 

 

  

Abbildung 8 Übersicht Gewässerlandschaften und Feldvogelkulisse 
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4.3 Bestand Kernflächen  

Trockene Standorte bzw. Anspruchstypen  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 261 Kernflächen, die dem Biotopverbund 

trockener Standorte zuzuordnen sind. Den Großteil dieser Kernflächen bilden verschiedene Gebiete 

von Trockenmauern und offenen Felskonstellationen sowie verschiedene Hohlwege im gesamten 

Untersuchungsgebiet.  

Insgesamt umfasst der Bestand an Kernflächen trockener Standorte ca. 44,83 ha bzw. 448.338 m².  

 

Mittlere Standorte bzw. Anspruchstypen  

Die Kernflächen mittlerer Standorte bzw. Anspruchstypen sind im Gebiet von großer Bedeutung für 

den Biotopverbund, diese machen den weitaus größten Teil der kommunalen Biotopverbundkulisse 

aus. Es befinden sich insgesamt 233 Kernflächen bzw. Teilflächen von Kernflächen im 

Untersuchungsgebiet. Vorranging handelt es sich um Streuobstbestände. 

Der Bestand an Kernflächen mittlerer Anspruchstypen ohne Mähwiesen umfasst ca. 272,26 ha 

(2.722.580m²). Die Mähwiesen sind nicht Bestandteil des Shapes zum mittleren Biotopverbund und 

entsprechend als neue Kernflächen angelegt. Gemeinsam mit den Mähwiesen beträgt die mittlere 

Kernfläche 411,68ha (4.116.774m²). 

  

  

Abbildung 9 Mittlere Kernflächen sowie Flachlandmähwiesen 
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Feuchte Standorte bzw. Anspruchstypen  

Insgesamt sind 139 Kernflächen bzw. Teilflächen von Kernflächen der feuchten Standorte auf der 

gesamten Fläche vorhanden. Die Kernflächen setzen sich aus Feldgehölzen, Schilfbeständen und 

Nasswiesen zusammen. 

Der Bestand an Kernflächen feuchter Anspruchstypen umfasst ca. 35,83 ha (358.277 m²). 

 
Gewässerlandschaften  

Auf der Gemarkung liegen 83,27ha Kernflächen der Gewässerlandschaften vor. Wichtig sind bei 

den Gewässerlandschaften auch die Auen- sowie Ergänzungsflächen, die sich aus 

Hochwasserbetrachtungen ableiten und primär der Findung von potenziellen Maßnahmenflächen 

dienen zu betrachten.  

In Abb. 8 sind die Kernflächen und Kernräume dargelegt. Kernräume kommen an fast allen 

Fließgewässern vor. 
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4.4 Plausibilisierung der Flächenkulisse des Landesweiten Biotopverbunds  

Mittels mehrerer Geländebegehungen im Jahr 2024 wurden die Kernflächen trockener, mittlerer und 

feuchter Standorte sowie die Kernflächen der Gewässerlandschaften erfasst bzw. validiert sowie 

jeweils eine Beurteilung zu Zustand und ggf. erforderlicher Maßnahmen durchgeführt. Zudem wurde 

der Flächenumgriff der Flächen auf Zu- oder Abnahme kontrolliert. Hauptaugenmerk lag hier bei den 

Streuobstbeständen und sonstigen mittleren Bereichen. Hierbei wurde eine detaillierte 

Kartiermethode angewendet, um zielorientierte Maßnahmen für Grünland und Baumbestand 

ableiten zu können. Dies geht über die standardmäßige Plausibilisierung bzw. Überprüfung der 

Kernflächen hinaus. Der Erhebungsbogen für die Streuobstkartierung mit den einzelnen Parametern 

der Erfassung ist dem Bericht angehängt. Für die Bewertung des Biotopverbunds sind die 

Hauptparameter ĂBestandesdichteñ, ĂArt der Nutzungñ, ĂMistelbefallñ, ĂPflegezustand des Gr¿nlandsñ 

sowie allgemein ĂBaumbestandñ von besonderer Bedeutung. Zusªtzlich wurden Nebenparameter 

wie Erschließung, Kleinstrukturen u.a. mit aufgenommen. 

Wenn die Kernfläche keine biotoptypischen Strukturen mehr aufweist und/oder der Zustand sehr 

schlecht ist und somit eine Wiederherstellung der Fläche nicht leistbar bzw. zielführend wäre, wird 

die jeweilige Kernfläche aus der Flächenkulisse entfernt.  

Bisher in der Flächenkulisse nicht berücksichtigte Flächen, die biotoptypische Strukturen aufweisen 

und Relevanz für den Biotopverbund aufweisen, werden neu in die Kulisse mit aufgenommen.  

Die Mähwiesen im Gebiet stellen einen Sonderfall dar und wurden nachträglich als neue Kernflächen 

erfasst. Näheres dazu in der Plausibilisierung zu den mittleren Standorten bzw. Anspruchstypen. 

Plausibilisierung trockene Standorte bzw. Anspruchstypen  

Die gemäß der LUBW ausgewiesenen Kernflächen trockener Standorte sind im GVV zu großen 

Teilen noch vorhanden und konnten im Zuge der Kartierung bestätigt werden. Vorrangig setzt sich 

die Kulisse der trockenen Standorte aus den Biotoptypen ĂHohlwegñ und ĂTrockenmauerñ 

zusammen und wird durch weitere Sonderstandorte wie Felsköpfe und ehemalige Abbaustätten 

ergänzt.   

Trockenmauern konnten vereinzelt nicht mehr angetroffen werden. Der Pflegezustand der 

Trockenmauern ist sehr unterschiedlich- ältere Trockenmauern (v.a. in abgelegeneren Bereichen) 

sind oftmals zunehmend von Gehölzen eingenommen und in schlechten Zuständen anzutreffen. Für 

den Erhalt und die Entwicklung der Trockenmauern sind geeignete Pflegemaßnahmen umzusetzen. 

Die Trockenmauern bzw. Trockenmauerkomplexe innerhalb der Weinberge sind wichtige Habitate 

für Zielarten mit trockenen Habitatansprüchen, hier besteht weiteres Entwicklungs- und vor allem 

Aufwertungspotenzial. 

Die Weinbergstandorte werden ï abgesehen von den Trockenmauern und Hohlwegen ï nicht weiter 

in der Kernflächenkulisse der LUBW berücksichtigt. Aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale wie 

Exposition und Flachgründigkeit repräsentieren sie jedoch idealtypische Bedingungen für trockene 

Standorte und fließen daher weiterhin in großem Umfang in die Suche nach Maßnahmen sowie in 

die Planung des Biotopverbunds der trockenen Standorte ein. 
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Die Hohlwege konnten allesamt bestätigt werden, sind hinsichtlich ihres Zustandes für den 

trockenen Biotopverbund und den damit verbundenen Zielarten allerdings bei v.a. starker 

Beschattung fragwürdig. Bei entsprechendem Kronenschluss kann durch die bestehende 

Verschattung auch bei trockenen Witterungsverhältnissen nicht mehr von einem trockenen Standort 

Abbildung 10 Trockenmauern in gutem Zustand links am Spitzberg und schlechtem Zustand mit beginnender 

Gehölzsukzession rechts, ebenfalls am Spitzberg (Quelle: eigene Aufnahmen) 

Abbildung 11 Verschiedene Zustände von vorkommenden Hohlwegen 
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im Sinne des Biotopverbunds ausgegangen werden (vgl. Abb. 14). Vereinzelt stellten sich die 

Hohlwege als sehr feuchten Lebensraum dar, welcher mit Bärlauch bewachsen war.  

 

Hervorzuheben sind zudem die Felskopfstreifen va. oberhalb von Weinbergen. Eine dauerhafte 

Offenhaltung ist hier anzustreben und wird bereits teilweise erfolgreich umgesetzt.  

 

Generell liegen die Kernflächen des trockenen Biotopverbunds schwerpunktmäßig in den 

Weinbaugebieten. Eine Verbindung kann aufgrund der verteilten Lage der Kernräume nur bedingt 

erreicht werden. Wichtig ist hier v.a. die Verbesserung der Biotopverbunds trockener Standorte 

innerhalb der Schwerpunkträume um dort ein erhöhtes Lebensraumpotenzial zu etablieren. 

Für die mögliche Aufwertung des Biotopverbundes innerhalb der Weinberge wurden aus der 

Nutzung gefallene/ verbrachte Grundstücke berücksichtigt. Im Maßnahmenteil wird auf diese 

Flächen Bezug genommen, die Umsetzbarkeit der Maßnahme ist v.a. auf gemeindeeigenen Flächen 

anzunehmen und muss auf Privatgrund mit dem Grundstückseigentümer geklärt werden. Die 

Erfassung dieser Flächen erfolgte im Bewirtschaftungsjahr 2023. Angelegt sind diese Flächen unter 

der Maßnahme 1T1. 

 

Plausibilisierung mittlere Standorte bzw. Anspruchstypen  

Wie bereits erwähnt, nehmen die Kernflächen mittlerer Standorte den größten Flächenanteil an 

Kernflächen in ein. Die Abgrenzungen der Streuobstgebiete als Kernflächen der LUBW bilden 

weitestgehend die Realität ab.  

Für die Einordnung der Pflegezustände wurde das Gebiet zusätzlich in 49 Teilbereiche unterteilt. 

Die Pflegezustände der Streuobstbestände sind unterschiedlich. Allgemein ist die Grünlandpflege 

im Untersuchungsraum gut, nur vereinzelt waren Flurstücke im Zustand des Grünlandes in ihren 

Teilgebieten in die Bewertungsstufen mittel oder schlecht einzuordnen. 

Die Pflegezustände der Streuobstbestände sind in einer gesonderten Karte beigefügt. 

Abbildung 12 Freigepflegte Felskopfstreifen im Vordergrund - im Hintergrund wäre Freipflege sinnvoll - am 

Güglinger Kaiserberg 
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Einzelbaumbestände bzw. Kleingruppen wurden nicht in die Teilgebiete integriert um die 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Weiterhin sind sie trotzdem Bestandteil der Kernflächen und 

somit auch des Maßnahmenteils. 

Allgemein wurde bei der Kartierung von den Streuobstbeständen ein moderater Mistelbefall im 

Gebiet festgestellt, vereinzelt sind Bäume im gesamten Gebiet befallen. Für den generellen Erhalt 

der Streuobstbestände kann hier mit relativ geringem Aufwand sehr viel erreicht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13 Verschiedene Streuobstzustände - jung und gepflegt (Fotos oben), mit durchgeführter 

Baumpflege und zerfallen mit Misteln und Ablagerungen (Fotos unten) 
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Die FFH-Mähwiesen waren nicht Bestandteil der Gebietskulisse zum mittleren Biotopverbund 2020 

und wurden nach der Erfassung LUBW ĂFFH-Mªhwiesenñ in die mittlere Gebietskulisse nachrichtlich 

übernommen, entsprechend dem Fall C nach ĂArbeitshilfe ï Musterleistungsverzeichnis für die 

Erstellung und Umsetzung kommunaler Biotopverbundplanungenñ (2021).  Die Mähwiesen wurden 

in einer Übersichtsbegehung begutachtet. Aus diesen Pflegezuständen lässt sich ein ggf. 

notwendiger Handlungsbedarf ableiten. Die Kartierung stellt lediglich eine Übersichtsbegehung dar 

und kann nur die Zustände im Bewirtschaftungsjahr 2022/2023 berücksichtigen und keine endgültige 

Aussage über den Erhaltungszustand der Wiesen darlegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14 Übersicht über die verschiedenen Streuobstzustände 
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Plausibilisierung feuchte Standorte bzw. Anspruchstypen  

Die gemäß der LUBW ausgewiesenen Kernflächen feuchter Standorte konnten durch die 

Geländebegehungen weitestgehend bestätigt werden. Feuchte Standorte betreffen vor allem 

Nasswiesen und Auebereiche an Bächen. Bei insgesamt 5 Flächen hat sich der Flächenumfang 

verändert. Südlich der Ehmetsklinge befinden sich die größten validierten als auch falsche 

Kernflächen. Die feuchten Standorte nehmen im Untersuchungsgebiet den geringsten Raum ein. 

 

 

Plausibilisierung Gewässerlandschaften  

Die Kernflächen bilden Teilbereiche der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bäche und Flüsse 

sowie weitere Biotoptypen im näheren Umfeld (Auenbereiche) zu den Gewässern ab. Dazu zählen 

u.a.: Auwälder, Quellbereiche gewässerbegleitende Auwaldstreifen und Seen. Plausibilisiert wurden 

die Kernflächen an den Zaberzuläufen, Flügelaubach, Lochwiesenbächle, Ransbach, Katzenbach, 

Rodbach, Benzbach, Michelbach sowie Michelbachsee, Mutterbach (Paradies), Riesenbach und 

Riedfurtbach.  

Die Flächenkulisse der Gewässerlandschaften beinhaltet auch Flächen innerhalb des Waldes, diese 

sind überwiegend als Waldbiotop kartiert. Die Kernflächen sind weitestgehend im räumlichen 

Verbund mit Fließgewässern vorhanden. 

Die Fließgewässer bzw. Bäche innerhalb des Waldes wurden lediglich im Bereich südlich der 

Ehmetsklinge (Lochwiesenbächle und Zaber) überprüft. Die Kernflächen sind allesamt vorhanden 

und nur teilweise durch Störfaktoren wie Ablagerungen und betonierten Absätzen gestört. 

Für die Zaber besteht ein relativ aktueller Gewässerentwicklungsplan (Büro am Fluss und Büro 

Deuschle 2015), aus diesem Grund wurde die Zaber nicht näher untersucht. Der 

Gewässerentwicklungsplan ist ein wichtiges Werkzeug für die Biotopverbundplanung der 

Abbildung 15 Nasswiese mit Schilf im Paradies links und rechts Nasswiese am Riedfurtbach 
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Gewässerlandschaften. Die Maßnahmen flossen nicht mit in die Gesamtplanung ein, sollten aber 

nicht vernachlässigt werden. 

Anmerkung zu den Gewässerlandschaften: 

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten wird die Ehmetsklinge 2026 abgelassen und im Jahr 2027 

wieder aufgefüllt. Die naturschutzfachlichen Konsequenzen aber auch positiven Effekte sind hier 

schwer abschätzbar und aus diesem Grund wurden an dieser Stelle keine Maßnahmenvorschläge 

unterbreitet. Zudem besteht bereits ein Ausgleichskonzept und die wasserrechtliche Genehmigung. 

 

 

 

 

 

Abbildung 16 Wanderhindernisse wie Betonstufen am Rodbach links oben, Müllablagerungen im Ransbach 

rechts oben, Absturz im Ransbach links unten und Ablagerungen in der Zaber rechts unten 
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Fazit der Kernflächenplausibilisierung  

Beim trockenen Anspruchstyp konnte ein Großteil der Flächen bestätigt bzw. validiert werden. Die 

trockenen Standorte im GVV umfassen vorrangig lineare Strukturen wie Trockenmauern und 

Hohlwege. Im Rahmen der Begehungen wurden Trockenmauern als neue Kernflächen hinterlegt, 

die bisher nicht Bestandteil der Gebietskulisse der trockenen Standorte waren. Standorte, die nicht 

bestätigt werden konnten betreffen vorrangig Flächen, wo Trockenmauern nicht mehr vorhanden 

waren.  

Beim mittleren Anspruchstyp wurden nahezu alle Abgrenzungen der Streuobstgebiete als 

Kernflächen bestätigt. FFH-Mähwiesen wurden als zusätzliche Kernflächen aufgenommen.  Bei 

den FFH-Mähwiesen konnte ein Großteil der Kernflächen durch die Begehungen bestätigt werden. 

Bei den mittleren Standorten herrscht ein großes Potenzial für (Pflege-) Maßnahmen. Dies betrifft 

vor allem abgängige Streuobstwiesenbäume.  

Beim feuchten Anspruchstyp sowie bei den Gewässerlandschaften konnten die 

Kernflächenkulisse ebenfalls weitestgehend bestätigt werden. Die feuchten Standorte haben im 

Untersuchungsgebiet was die Größe betrifft eine untergeordnete Rolle, das macht sie aber nicht 

weniger bedeutsam. Gerade aus diesem Grund muss ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt 

und die Weiterentwicklung gelegt werden. Die Verbundsituation ist gemeinsam mit den 

Kernflächen der Gewässerlandschaften deutlich besser, darf aber trotzdem nicht außer Acht 

gelassen werden.  
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4.5 Verbundsituation  

Für Arten ist es wichtig, dass ihnen möglichst barrierefreie Wanderungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Mittels Verbindungsachsen werden die Vernetzung der Kernflächen und Trittsteinbiotope 

sowie Ausbreitungs- und Austauschmöglichkeiten für die Zielarten (vgl. Kap. 3.2) dargestellt.  

Die besondere Tallage des Gebietes zwischen Strom- und Heuchelberg gibt vor allem nach Norden 

und Süden nur wenig Wandermöglichkeiten für bestimmte Tierarten. Nach West und Ost sind 

Verbindungen möglich und sollten auch weiter mit den Nachbargemeinden abgestimmt werden. Bei 

der Darstellung der Verbindungsachsen wird ersichtlich, dass der Wald teilweise Richtung Westen 

Verbindungen kappt. Umso wichtiger ist die Umsetzung von Maßnahmen an den Engstellen, damit 

die Verbundsituation erhalten, gestärkt und ausgebaut wird. 

 

Trockene Standorte bzw. Anspruchstypen  

Trockene Standorte ziehen sich wie ein Band (mit größeren Unterbrechungen) einmal nördlich und 

südlich der Zaber entlang. Durch einige Hohlwege im Westen ergibt sich dann aber eine Verbindung. 

Südlich von Pfaffenhofen und Güglingen befinden sich kaum trockene Standorte im Offenland und 

eine Verbindung ist kaum möglich.  

Eine Idee war hier die ungenutzte Bahnlinie als durchgängige Verbindung anzusehen.  

Nördlich der drei Gemeinden ergibt sich aber zumindest zwischen den Gemeinden des GVV 

aufgrund der flªchendeckenden Weinbaunutzung und der damit verbundenen ĂTrockenmauerkulturñ 

eine annehmbare gute Verbindungsstruktur. 

 

Abbildung 17 Verbindungsachsen 
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Mittlere Standorte bzw. Anspruchstypen  

 

Die Verbundsituation der mittleren Standorte ist bereits relativ gut entwickelt, wenn auch einzelne 

Lücken vorkommen und auch hier Zerschneidungen bestehen.  

Durch das Vorkommen von weitläufigeren Wiesen- und Ackerstrukturen ist eine größere Ausbreitung 

von relevanten Arten möglich. Durch die bestehenden großen Streuobstkomplexe herrscht eine gute 

Verbundsituation. Eine Trennung ist durch die Landesstraßenverbindung Ost-West entlang der 

Zaber gegeben (L1103). Durch die großen einkesselnden Waldverbindungen Strom- und 

Heuchelberg werden Verbindungen vor allem nach Nord und Süd gekappt. Hier müsste eine 

Verbindung nach West überdacht werden. Das ist aber womöglich nur mittels Waldentfernung 

möglich. 

Die einzelnen Lücken könnten z.B. mit Ackerrandstreifen besser verbunden werden. Ansonsten 

sollte der Fokus auf den Erhalt der wertvollen Streuobstbestände liegen, weil diese durch 

Überalterung und Mistelbefall stark beeinträchtigt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit trockene Standorte 

Der Fokus der Maßnahmen liegt daher im Erhalt der Bestandssituation sowie punktueller Neuanlage 

von Trittsteinen (hier v. a. Trockenmauern) und Pflege von brach gefallenen Flächen entlang der 

Entwicklungsachsen im Umfeld der bestehenden Trockenbiotope. Dies betrifft vor allem den 

Biotoptyp Weinberg. Auch sind die zahlreichen Hohlwege einer regelmäßigen Pflege zu unterziehen 

um den Verbund langfristig zu sichern.  

Fazit mittlere Standorte 

Durch das Untersuchungsgebiet führt eine schwer aufzulösende Nord/Süd-Barriere (Wald 

außerhalb und Straße innerhalb). Die Bereiche nördlich und südlich der Zaber sind teilweise durch 

Agrarnutzung geprägt, durch lineare Wege (Strukturen) kann hier ebenfalls eine verbesserte 

Biotopverbundsituation innerhalb des Teilgebiets geschaffen werden. Der übrige Bereich stellt sich 

insgesamt gut dar. Augenmerk sollte hier auf die Bestandspflege gelegt werden, als auch auf die 

Verdrängung von Schmarotzern (Stichwort Misteln).  
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Feuchte Standorte bzw. Anspruchstypen  

Bei den punktuell vorkommenden Kernflächen südlich und östlich im Untersuchungsraum 

(Nasswiesen- und kleinere Stillgewässer) kann man ebenfalls nur von einem sehr lokal 

beschränkten Verbund sprechen, da hier keine ausreichende Menge an Trittsteinen zu finden ist 

und die städtische Barriere keine Flexibilität bietet. So machen hier nur lokal wirksame Maßnahmen 

Sinn. Punktuell können beispielsweise Extensivierungs- und Pflegemaßnahmen zur Verbesserung 

der lokalen Verbundsituation sinnvoll sein.  

Ein Verbund der Flächen ist zu gewissen Teilen über die Gewässerlandschaften gegeben.  

 

 

 

 

 

Gewässerlandschaften  

Insbesondere bei den Gewässerlandschaften bildet sich der Verbund über das Fließgewässernetz 

ab.  

Der Bereich der Zaber mit seinen Seitenbächen und den dazugehörigen Auelandschaften ist hier 

das prägendste Element. Handlungsbedarf besteht hier insofern, dass die Auelandschaften teilweise 

zu intensiv genutzt werden (Siedlung und Ackerbau). Durch entsprechende Maßnahmen 

(Ackerumwandlung) kann hier nicht nur der Biotopverbund gestärkt, sondern auch der 

Hochwasserschutz ausgebaut werden. 

Vorrangig sollte es aber darum gehen, die Durchgängigkeiten in allen Bereichen wieder herzustellen. 

Das betrifft Betonsohlen, Abstürze oder auch Müllablagerungen. 

Da es für die Zaber bereits einen ausführlichen GEP gibt, wurde hier nicht näher auf Maßnahmen 

eingegangen. 

 

 

  

Fazit feuchte Standorte 

Eher geringes/kleinflächiges Vorkommen. Der Zustand der vorhandenen Feuchtflächen ist 

weitestgehend gut und die Maßnahmen beziehen sich vorrangig auf die Kontrolle der exakten 

Pflege.  

Fazit Gewässerlandschaften 

Hauptaugenmerk sollte auf der Wiederherstellung der Durchgängigkeit liegen. Dabei ist aber immer 

das Vorkommen des Steinkrebses zu beachten. Diesem kommen Barrieren als Schutz vor dem 

Signalkrebs zugute. Weiter können Ackerflächen, welche sowieso sehr feucht sind und sich in 

Auelagen befinden, umgewandelt werden. 
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5 Maßnahmen  

Als Grundlage für die Maßnahmenplanung sind die Erkenntnisse aus den Geländebegehungen zu 

den verschiedenen Anspruchstypen (vgl. Kap. 4.3 und 4.4) maßgeblich. Ergänzt werden diese 

Erkenntnisse durch Input aus verschiedenen Terminen mit Gebietskennern, Naturschutzvereinen, 

dem LEV, Landwirten, Bauhofmitarbeitern und Jägern. Hierbei wurde erörtert, welche Bereiche 

Maßnahmenpotenzial aufweisen und was möglich wäre. Auch wurde hierbei schon über 

Fördermöglichkeiten diskutiert ï Thema ist die Herstellung von Lebensstätten der Zielarten. In den 

Besprechungen und Gebietskennertreffen waren hier v.a. die Wildkatze, Zauneidechse und 

verschiedene Vogelarten im Gespräch. Zudem wurde gemeinsam mit der Stadt Güglingen überlegt, 

ob und wie man brach fallende Flächen pflegen kann und wie man der Ausbreitung der Mistel 

begegnet. 

Im Untersuchungsraum liegen keine Natura-2000-Gebiete im Offenland vor, entsprechend können 

somit auch keine Maßnahmenvorschläge aus den Berichten entnommen werden. Auf die 

Maßnahmen aus den Gewässerentwicklungsplänen von Deuschle und Büro am Fluss (2015) wurde 

verwiesen.  

Weiterhin werden bestehende Maßnahmen, welche über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

gefördert werden, in der Planung berücksichtigt. Auf Gemarkung der Verwaltungsgemeinschaft sind 

im Jahr 2024 insgesamt 25 LPR A und 16 LPR B Maßnahmen durchgeführt worden. Hierbei ging es 

vorrangig um die Offenhaltung und Gehölzpflege von verschiedenen Gebieten ï Offen halten 

bedeutet, dass Gehölze oder Verbuschung entfernt werden oder auch eine regelmäßige Mahd 

stattfindet, Gehölzpflege bedeutet, dass diese abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. 

Die Biotopverbundplanung umfasst somit nicht nur Ăneueñ MaÇnahmen bzw. 

Maßnahmenempfehlungen, sondern fügt ergänzend Maßnahmen aus unterschiedlichen Planungen 

zur Biotopverbundplanung hinzu. 

5.1 Einbindung lokaler Akteure  

Zur Beteiligung bzw. Einbindung lokaler Akteure wurden verschiedene Termine durchgeführt. Viele 

Gebietskenner erklärten sich bereit über für sie relevante Themen und Gebiete zu sprechen. Hierzu 

fanden insgesamt 8 Termine vor Ort statt.  

Auch bei den beiden Öffentlichkeitsterminen 2024 und 2025 wurden vielerlei Vorschläge zur 

Biotopverbundverbesserung gemacht. Zusätzlich waren auch Landwirte zugegen, weshalb auch vor 

allem über verschiedene landwirtschaftliche Problematiken diskutiert wurde.  

Während dieser Veranstaltungen kristallisierten sich folgende, wesentliche Punkte bzw. Ergebnisse 

heraus: 

6.1.1 Allgemeiner Konsens   

¶ Pflege der Streuobstwiesen, - bäume und -misteln 

¶ Verbindung von Lebensräumen für die Wildkatze erstellen 
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¶ Bereitschaft Grünland entsprechend zu pflegen (Mahd mit Abräumen und Entsorgung 

Schnittgut), wenn es Möglichkeiten zur Entsorgung gibt 

¶ Landwirten d¿rfen keine Flªchen Ăenteignetñ werden 

¶ Blühstreifen Ackerrand stehen Landwirte sehr offen gegenüber 

6.1.2 Maßnahmenvorschläge:  

Tabelle 2 Maßnahmenvorschläge aus der Bevölkerung und Behörden 

Thema:  Vorschläge:  

Streuobst Unterwuchs muss mindestens einmal jährlich gepflegt werden. Evtl. 

Kooperation mit Heuverwertern oder Beweidung.  

 Vorschlag Flächenbörse zur Verpachtung von Grundstücken.  

 Einführung von Kontaktstelle 

 Schnittgut der Bäume evtl. an vereinbarter Stelle am Rand der Gebiete 

sammeln und abholen lassen. Info über Misteln über Anzeiger und 

soziale Medien verteilen. Bei Nicht-Pflege dürfen Grundstücke betreten 

werden. 

 Evtl. Einbindung des ortsansässigen Kompostwerks. Diese holen auch 

das Schnittgut ab. 

 Die Maßnahmen sollten sich vorrangig an der Praktikabilität bzw. 

Umsetzbarkeit orientieren 

 Bezüglich der Baumpflege sollen diejenigen, die ihre Bäume gut 

pflegen, die Pflegesituation aufrechterhalten. Wenn ein Streuobst-

Bewirtschafter seine Bäume nicht (mehr) pflegen kann, wäre es 

sinnvoll, dass dieser Anlaufstellen für Hilfe bzw. Unterstützung haben. 

Solch ein Hilfsangebot könnte folgendermaßen aussehen: der Obst- 

und Gartenbauverein (OGV) organisiert, in Kooperation mit der 

Gemeinde, die Baumpflege auf mehreren Flächen durch einen 

(professionellen) Pflegetrupp bzw. durch mehrere Ăfittereñ Streuobst-

Bewirtschafter (Stichwort ĂKostendegression ¿ber Masseñ).  

 Zusammenfassend geht es bei den konkreten Ansätzen daher weniger 

um die Ăklassischeñ Darstellung von detailliert und flªchenscharf 

ausformulierten Maßnahmentypen, sondern mehr um das Ingangsetzen 

der Kommunikation mit und zwischen den (potenziellen) Streuobst-

Bewirtschaftern.  

 Eine wichtige Rolle kann hierbei die Gemeinde spielen, in dem 

finanzielle Mittel für die Anschaffung ausleihbarer Geräte / Maschinen 

wie Hochentaster, Balkenmäher, Auflesemaschine zur Verfügung 

gestellt werden. 
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 Unterwuchs: Auch hier gilt, analog zur Baumpflege: diejenigen die 

derzeit den Unterwuchs (noch) pflegen bzw. mähen können, sollen dies 

aufrechterhalten und dabei wenn möglich organisatorisch unterstützt 

werden.  

 Idealerweise wird das Interesse von örtlichen Landwirten geweckt 

(unter Darlegung der Fördermöglichkeiten bzw. Fördersätze). 

 In Ausnahmefällen sollen einzelne (schwache) Bäume ï bei welchen es 

sich nicht um Habitatbäume handelt - herausgenommen werden, um die 

Flächen maschinell mähen zu können d. h. mit einer entsprechenden 

Zugmaschine und Mähwerk. Dieses ist mit den Planenden 

abzustimmen.  

Ackerrandstreifen Frage, ob es Streifen in der Ackerlandschaft gibt, die genutzt werden 

können und die betreffenden Landwirte bereit sind, sich zu beteiligen. 

Bspw. könnte man Buntbrachen mit Rückumwandlungsgarantie 

festlegen. Konkret benötigt es eine genaue Aufstellung, wo welche 

Flächen für das Rebhuhn genutzt werden können, was das finanziell 

bedeutet und wie gefördert werden kann.  

 Prüfung, ob kommunale Flächen zum Tausch zur Verfügung stehen. 

Brach- und Blühflächen, welche sowieso verpflichtend angelegt werden 

müssen, sollten in die Feldvogelkulisse gelegt werden. 

 Förderfähig nach FAKT E8 (Brachebegrünung mit mehrjährigen 

Blühmischungen):    

¶ Maximal 10 ha und 50% der Fläche je Betrieb 

¶ Mindestgröße 1 ar, Mindestbreite 5 m 

¶ 5 jährige Verpflichtung 

¶ Einmalige Aussaat, Pflege - und Betretungsverbot während     

¶ den 5 Jahren  

¶ Fºrdersatz 730 ú/ha und Jahr 
  

 Zum Thema Ackerstatus: In Fiona (Gemeinsamer Antrag) werden die 

kommunalen Bl¿hflªchen ¿blicherweise mit dem Code 591 ñAckerland 

aus der Erzeugung genommenñ codiert. Bei 5maliger, 

aufeinanderfolgender Beantragung mit diesem Nutzungscode verliert 

die Fläche seinen Ackerstatus und wird Grünland. Grünland das nach 

dem 01.01.2021 entstanden ist, ist sogenanntes ñganz neues 

Dauergr¿nlandñ. Dieses darf, nach aktuellem Stand einfach wieder 

umgebrochen werden. Dazu muss der Fläche lediglich im 

Gemeinsamen Antrag ein anderer Nutzungscode gegeben werden. 

Dies bedeutet, das auch Blühstreifen, die 8 oder 10 Jahre alt wären, 

problemlos wieder in Ackerland umgewandelt werden dürften. Sollte 

sich in der Zeit dort aber etwas schützenswertes angesiedelt haben, 

muss der Umbruch in Abstimmung mit dem Naturschutz erfolgen. 

Schriftliche Vereinbarungen bringen diesbezüglich nichts.  
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 Die Blühstreifen sollten auf jeden Fall auch aus Sicht des Naturschutzes 

sinnvoll sein. Oftmals werden schmale Streifen am Rand stark 

frequentierter Straßen und Wegen angelegt. Diese sehen zwar schön 

aus und ziehen Insekten an. Als Deckung oder Unterschlupf für 

Wildtiere oder Vögel eignen sich diese durch Verkehr oder Fußgänger 

mit Hunden aber nicht wirklich. Eine Anlage oder Entwicklung von 

Blühflächen und Brachen kann auch an bereits vorhandenen Strukturen 

wie Gewässerrandstreifen und/oder wenig genutzten extensiv 

bewirtschafteten Graswegen durchgeführt werden. Hier kann auch der 

Bauhof aktiv involviert werden, z.B. dass nicht alle Wegesrandstreifen 

ständig gemäht werden. Wo es die Bevölkerung nicht stört, kann eine 

zweimalige Mahd pro Jahr vollkommen ausreichend sein. Dies ist 

zudem kostengünstig und schafft weitere wertvolle Verbundachsen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der rechtzeitige Aussaattermin. 

Optimalerweise sollte dieser im August/September oder im zeitigen 

Frühjahr ab März bis Mitte April erfolgen um eine sichere Entwicklung 

zu gewährleisten. Ein feines, abgesetztes Saatbeet ist dabei genauso 

wichtig wie Hochwertiges, Standortangepasstes Saatgut. Die Saattiefe 

sollte nicht zu tief sein, maximal 2 bis 3cm. Viele Samen in den 

Blühmischungen sind Lichtkeimer, die nur Oberflächlich abgelegt oder 

leicht mit Erde bedeckt werden dürfen. Das Walzen nach der Saat ist 

auch sehr wichtig um die Kapillarität uns somit das sichere anwachsen 

der Samen sicherzustellen. Sollte die Blühmischung nicht oder nicht gut 

auflaufen, muss eine Nachsaat in Betracht gezogen werden.  

Wiesenpflege Pflege von Bracheflächen (hauptsächlich aus der Bewirtschaftung 
gefallene) Weinberge, FFH-Mähwiesen u.a. 

 Schäfer anfragen wegen Beweidung und Konzept erstellen ï Pool wo 

Leute ihre Wiesen zur Verfügung stellen und Schäfer Kontakt 

aufnehmen können. 

 

Randstreifen 

Straße 

Vor allem an neuer Umgehungsstraße zwischen Güglingen und 
Pfaffenhofen wünschen sich Leute die Info, was hier geplant ist.  

 Generell Überprüfung aller Straßenrandstreifen, ob hier 

Blühmischungen möglich sind. 

6.1.3 Sonstiges:  

¶ Arten- und Sortendiversifikation setzt Anreize für eine Wiederaufnahme der Streuobst-

Nutzung.  

¶ Nachpflanzungen auf (teilweise) nicht von Streuobst belegten Grundstücken sollen 

möglichst mit einer Dichte von maximal 70 Bäumen/ha bepflanzt werden, um eine 

ausreichende Belichtung zu gewährleisten.  
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5.2 Ziel -/Maßnahmentypen der Zielarten  

Die in nachfolgender Abbildung aufgef¿hrten MaÇnahmentypen sind der ĂArbeitshilfe Zielarten ï 

Offenlandñ entnommen.  

 

Hinweis: Nicht jede Maßnahme befindet sich mit dem gleichen Wortlaut auch in der Arbeitshilfe 

wieder. 

  

Abbildung 18 Arbeitshilfe Maßnahmen (Quelle: RP Stuttgart ï Arbeitshilfe Zielarten ï Offenland) 




















































































































































































